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Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
Mehrmaliger Einsatz der Fliegerstaffel der Bundespolizei Oberschleißheim im Allgäu im Ap-
ril/Mai 2020

Ihre IFG-Anfrage per E-Mail an das Bundespolizeipräsidium vom 15. Mai 2020 [#186757]

mit E-Mail vom 15. Mai 2020 baten Sie um Zusendung vonInformationen zu dem mehrmali-

gen Einsatz der Fliegerstaffel der Bundespolizei Oberschleißheim im Allgäu im April/Mai

2020.

8 1 Absatz 1 IFG gewährt grundsätzlich jedermann nach Maßgabe des Gesetzes einen Zu-

gang zu amtlichen Informationen.

Zu Ihrer Anfrage kannich Ihnen Folgendesmitteilen:

Die Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim nimmt Aufgaben im Rahmendes Bundes-

polizeigesetzes (BPoIG) wahr, örtlich konzentriert auf den Bereich der Bundesländer Bayern

und Baden-Württemberg. Hierbei ist der Hubschrauberein Einsatzmittel, das zur Unterstüt-

zung der regional zuständigen Bundespolizeidienststellen von diesen angefordert wird. Bei

den hier angesprochenen Flugbewegungenhandelt es sich um Aufträge der Bundespolizei-

direktion München. Sie dienten der Unterstützung der Bundespolizeiinspektionen zur Aufklä-

rung im bundespolizeilichen Aufgabenbereich zur Überwachung der Grenze und der Bahn.
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serezvon2 Zu den einzelnen Fragen:

Stehen die oben genannten Flüge im Zusammenhang mit den am 15.03.20 angekün-

digten Grenzkontrollen zu Österreich?

Ja, die Flüge erfolgten in erster Linie im Rahmender originären Aufgabenwahrnehmung ge-

mäß 8 2 BPoIG (Grenzschutz).

Die Auswertung der Transponder-Daten entlang des Grenzverlaufs zeigen Einsatzge-

schwindigkeiten der Hubschrauber zwischen 80 und 110 Knoten (148 km/h und 203

km/h).

Wie ist bei dieser Geschwindigkeit eine umfassende Kontrolle des Grenzverkehrs

möglich?

Im Rahmen eines Überwachungsfluges nehmen die an Bord befindlichen Bundespolizisten

vielfältige Aufträge der örtlich zuständigen Bundespolizeiinspektionen wahr. Dabei wird auch

die von Ihnen angesprochene „umfassende Kontrolle des Grenzverkehrs“ der Bodenkräfte

aus der Luft unterstützt. Angepasst an den jeweiligen Auftrag wählt die fliegerische Besat-

zung die entsprechende Fluggeschwindigkeit.

Zur polizeilichen Ausrüstung der Hubschrauber gehörenu.a.:

(siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeihubschrauber)

- ein kreiselstabilisiertes Fernglas

Restlichtverstärkerbrille

- Nachtsichtgerät

- Suchscheinwerfer

- Wärmebildsichtanlage

Teilweise eine Außensprechanlage

WelcheTeile dieser Ausrüstung kamen bei den oben genannten Flügen konkret zum

Einsatz?

Grundsätzlich verfügen alle Hubschrauber der Bundespolizei über die in Ihrer Auflistung ge-

nannten Ausrüstungsgegenstände. Je nach Auftrag kann die Ausstattung variieren. Sie kann

ergänzt oder reduziert werden. Konkret fanden fast alle von Ihnen genannten Flüge mit

Wärmebildanlagestatt.

Diese Auskunft ergeht kostenfrei.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftra   


